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Einleitung

Das Instrument der Wirtschaftssanktion hat sich im Schatten des allgemeinen 
Gewaltverbots als Mittel der gewaltfreien Eskalation außen- und sicherheitspoli-
tischer Konflikte etabliert. Als ultima ratio in der zwischenstaatlichen Kommu-
nikation manifestieren Sanktionsregime einen tiefgreifenden Dissens staatlicher 
Grundüberzeugungen. Der Sanktionsgeber markiert durch den Einsatz von Wirt-
schaftssanktionen die äußeren Grenzen der außen- und sicherheitspolitischen 
Toleranz in internationalen Angelegenheiten.1 In Gestalt ökonomischer Regulie-
rung übt die Wirtschaftssanktion willensbeugenden Zwang aus, um fundamen-
tale staatliche Interessen auf der internationalen Bühne zu behaupten. Staatliche 
Rechtsordnungen verwahren sich durch ihre Sanktionspolitik dagegen, spezifi-
sche rechtsordnungsbezogene Grundüberzeugungen im Wege der Untätigkeit 
einem internationalen Gerechtigkeitspluralismus preiszugeben.2 

Das Medium der grenzüberschreitenden Durchsetzung staatlicher Interessen 
ist der internationale Wirtschaftsverkehr. Um außenpolitischen Anliegen auch 
jenseits des eigenen Territoriums Nachdruck zu verleihen, wirkt der Sanktions-
geber im Wege der extraterritorialen Rechtsetzung auf internationale Wirtschafts-
beziehungen ein. Diese grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen bieten 
wegen ihrer Internationalität unterschiedlichen Staaten Anknüpfungspunkte für 
die Ausübung hoheitlicher Regelungsgewalt. Im internationalen Raum über-
schneiden sich daher extraterritoriale Regulierungsbestrebungen verschiedener 
Rechtsordnungen. Weil sich zugleich die Wirtschaftssanktion gerade durch die 
kompromisslose Behauptung staatlicher Interessen im internationalen Raum de-
finiert, führt die Überschneidung staatlicher Rechtsetzungsgewalt im Bereich der 

1 Siehe hierzu beispielsweise im Kontext des russischen Angriffskrieges in der Ukraine die 
Erklärung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gemeinsam mit US-Präsident Biden 
vom 25.03.2022: „[W]e are determined to stand up against Russia’s brutal war. This war will 
be a strategic failure for Putin. Our cooperation on the four successive waves of sanctions 
against Russia has been extraordinary and exceptional. The sanctions are now working their 
way deep into the Russian system, draining Putin’s resources to finance this atrocious war.“ Der 
Text der Rede ist abrufbar unter: <bit.ly/3YwJmuL> (zuletzt abgerufen am 01.06.2023).

2 Vgl. Hufbauer et al., Economic Sanctions, 3.  Aufl. 2007, 6 f. Hierzu noch näher infra §  2 B.II., 
S. 53 ff.



2 Einleitung

internationalen Sanktionspolitik regelmäßig zu einer Konfrontation staatlicher 
Regelungsansprüche.

Wie sich die Konfrontation staatlicher Regelungsansprüche auf privatwirt-
schaftliche Beziehungen auswirkt, veranschaulicht beispielhaft der Rechtsstreit 
zwischen dem iranischen Finanzinstitut Bank Melli Iran und der deutschen Tele-
kommunikationsdienstleisterin Telekom Deutschland. Nach dem Rückzug der 
USA aus der Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm3 
sah sich die Telekom Deutschland gezwungen, einen bestehenden Rahmenver-
trag mit der Bank Melli Iran zu kündigen. Diese Entscheidung hatte die Telekom 
Deutschland vornehmlich unter dem Eindruck US-amerikanischer Sekundär-
sanktionen getroffen,4 die mit dem Ausscheiden der USA aus der Nuklearverein-
barung wiederhergestellt worden waren (snapback).5 Die Telekom Deutschland 
fürchtete bei Missachtung der US-Sanktionen eine Beschränkung ihres Zugangs 
zum US-amerikanischen Wirtschaftsmarkt.6 Dieses Nachgeben der Telekom 
Deutschland im Angesicht der US-amerikanischen Sanktionsandrohungen stand 
im Widerspruch zur Regelung des Art.  5 VO(EG) Nr.  2271/967, die als Teil der 
sogenannten Blocking-Verordnungen der Europäischen Union die Einwirkung 
der US-Sekundärsanktionen auf mitgliedstaatliche Unternehmen als völker-
rechtswidrige Einmischung zurückweist.8

Nachdem das Landgericht Hamburg eine fristlose Kündigung der Telekom 
Deutschland wegen des entgegenstehenden Befolgungsverbots für unwirksam er-

3 Zum Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) siehe Joint Statement by EU High 
Representative Federica Mogherini and Iranian Foreign Minister Javad Zarif vom 14.07.2015, 
abrufbar unter: <bit.ly/3DNAebu> (zuletzt abgerufen am 01.06.2023). Zum Rückzug der USA 
siehe National Security Presidential Memorandum vom 08.05.2018, abrufbar unter: <bit.ly/
3qoj0P1> (zuletzt abgerufen am 01.06.2023).

4 Zum Sachverhalt vgl. OLG Hamburg, Beschl. v. 02.03.2020 – 11 U 116/19, RdTW 2020, 
376.

5 Hierzu Executive Order 13846 vom 06.08.2018, Reimposing Certain Sanctions With 
 Respect to Iran, abrufbar unter: <bit.ly/3OsSkEP>. Ein Großteil der betreffenden Sanktionen 
findet sich in den Iran Transactions and Sanctions Regulations (ITSR), 31 CFR §§  560 ff. Die 
Bank Melli Iran wird auf der konsolidierten Specially Designated Nationals and Blocked 
 Person List (SDN-List) des OFAC geführt. Die vollständige SDN-Liste ist abrufbar unter:  
<bit.ly/3s1VnME> (jeweils zuletzt abgerufen am 01.06.2023).

6 Siehe hierzu 31 CFR §§  560.101 ff., insbesondere CFR 31 §  560.203; CFR 31 §  560.205; 
CFR 31 §  560.416 sowie 50 USC §  1705(a). Der Mutterkonzern der Telekom Deutschland be-
schäftigt nach eigenen Angaben mehr als 50.000 Arbeitnehmer in den USA und erwirtschaftet 
dort etwa die Hälfte seines Umsatzes; dazu OLG Hamburg, Beschl. v. 02.03.2020 – 11 U 116/ 19, 
RdTW 2020, 376.

7 Verordnung (EG) Nr.  2271/96 des Rates vom 22.11.1996.
8 So ausdrücklich Erwägungsgrund 4 der Verordnung (EG) Nr.  2271/96 des Rates vom 

22.11.1996 („verletzen durch ihre extraterritoriale Anwendung das Völkerrecht“).
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achtet hatte,9 legte das Hanseatische Oberlandesgericht schließlich die Frage nach 
den Voraussetzungen und Grenzen der unionsrechtlichen Regelung dem EuGH 
vor.10 Es sei unklar, an welche Voraussetzungen das Verbot anknüpfe und welche 
Partei die Beweislast für die Motive einer Vertragsbeendigung trage.11 Im Übrigen 
äußerte das Hanseatische Oberlandesgericht Bedenken, ob das Befolgungsverbot 
im Lichte der potenziell verheerenden wirtschaftlichen Konsequenzen für betrof-
fene Parteien im Privatrechtsverkehr mit der in Art.  16 EU-Grundrechte-Charta 
geschützten unternehmerischen Freiheit sowie dem in Art.  52 EU- Grundrechte-
Charta verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sei:

 „Nach dem Verständnis des Senats führt das Verbot der Befolgung von Sekundärsanktionen zu 
einem Dilemma für EU-Wirtschaftsteilnehmer wie der Beklagten, deren Schutz die Verord-
nung nach ihrer Präambel dienen soll. Befolgen sie das EU-Recht, droht ihnen der Ausschluss 
vom US-Markt, befolgen sie die Sanktionen, verstoßen Sie [sic] gegen EU-Recht.“12

In Anerkennung dieser Bedenken bestätigte der EuGH im Ergebnis dennoch die 
durchgreifende Wirkung der unionsrechtlichen Blocking-Verordnung.13 Zwar 
müssten die mitgliedstaatlichen Gerichte stets im Wege einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von wirtschaftlichen Ver-
lusten berücksichtigen, die betroffenen Wirtschaftsteilnehmern bei Durchsetzung 
des Befolgungsverbots drohten. Diesen Erwägungen gegenüber stehe aber das 
besondere Interesse der Union an der Zurückweisung von völkerrechtswidrigen 
Sekundärsanktionen.14 Die in Art.  16 der Charta verankerte unternehmerische 
Freiheit existiere nur im Kontext ihrer gesellschaftlichen Funktion und sei von 
vornherein durch die sonstigen von der Unionsrechtsordnung geschützten Inter-
essen beschränkt.15 Um die „volle Wirksamkeit“ des Befolgungsverbots zu ge-
währleisten, obliege es schließlich der vertragsbeendenden Partei, im Sinne einer 
sekundären Darlegungslast nachzuweisen, dass eine Vertragsbeendigung nicht 
unter dem normativen Handlungsdruck der betreffenden Sekundärsanktionen er-
folgte.16

9 LG Hamburg, Urt. v. 28.11.2018 – 319 O 265/18, IPRax 2020, 361. Die hiergegen gerich-
tete Berufung nahm die Beklagte nach dem Hinweisbeschluss des OLG Hamburg vom 
 06.06. 2019 – 11 U 257/18, RdTW 2020, 378 zurück.

10 OLG Hamburg, Beschl. v. 02.03.2020 – 11 U 116/19, RdTW 2020, 376.
11 Ibid., 377 f.
12 Ibid., 378. 
13 EuGH, Rs.  C-124/20, ECLI:EU:C:2021:1035 – Bank Melli Iran.
14 Ibid., Rn.  89. Siehe auch Schlussanträge des Generalanwalts Hogan vom 12.05.2021, 

Rs.  C-124/20, ECLI:EU:C:2021:386, Rn.  130 („grundlegende Ziele der öffentlichen Ordnung, 
die auch dem Schutz des Kerns der nationalen Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten der Union 
dienen“).

15 EuGH, Rs.  C-124/20, ECLI:EU:C:2021:1035, Rn.  80 f. – Bank Melli Iran.
16 Ibid., Rn.  67 f.
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In ähnlicher Weise hatte schon der Generalanwalt Hogan die Notwendigkeit 
erkannt, dem Befolgungsverbot des Unionsgesetzgebers möglichst umfassend 
zur Geltung zu verhelfen.17 Die resultierenden Pflichtenkollisionen für normun-
terworfene Wirtschaftsakteure seien bedauerlich, aber im Einzelfall im Sinne 
eines Sonderopfers unvermeidbar:

„Wie der Sachverhalt der vorliegenden Rechtssache verdeutlicht, ist die Blocking-Verordnung 
der Union ein sehr grobes Instrument, das in seiner jetzigen Form darauf abzielt, das Eindrin-
gen extraterritorialer Auswirkungen US-amerikanischer Sanktionen innerhalb der Union zu 
unterbinden. Diese Methode der Unterbindung wird unvermeidbarerweise Verluste nach sich 
ziehen, und bei vielen mag der Eindruck entstehen, dass Telekom Deutschland, nicht zuletzt 
wegen ihrer umfangreichen US-amerikanischen Geschäftsaktivitäten, zu den ersten Opfern ge-
hören wird.“18

Derartige Blocking-Verordnungen dienen als Beleg dafür, dass staatliche Rechts-
anwendungsansprüche im Bereich der internationalen Sanktionspolitik von einer 
besonderen Kompromisslosigkeit gezeichnet sind. Rechtsordnungen beharren 
im Einzugsbereich ihrer Hoheitsgewalt auf die Durchsetzung ihrer außen- und 
sicherheitspolitischen Regulierungsansprüche. Es sind in der Folge vor allem die 
transnationalen Strukturen des internationalen Wirtschaftsverkehrs, die wegen 
ihrer zahlreichen Anknüpfungspunkte für staatliche Regelungsansprüche beson-
ders anfällig für kollidierende staatliche Anwendungsanforderungen sind. Im 
Kontext einer zunehmend multipolaren Sanktionslandschaft geraten transnatio-
nale Wirtschaftsbeziehungen immer öfter in das Kreuzfeuer widerstreitender 
Verhaltensanforderungen. Außen- und sicherheitspolitische Konflikte werden im 
Zuge dessenauf dem Rücken privatwirtschaftlicher Akteure ausgetragen und ih-
nen als Pflichtenkollision19 aufgezwungen.

Nehmen betroffene Parteien eine solche Pflichtenkollision zum Anlass, privat-
rechtliche Konflikte einem gerichtlichen Verfahren zu überantworten, wird das 
normative Dilemma zum Gegenstand des Rechtsanwendungsvorgangs. Die resul-
tierenden Rechtsanwendungsfragen stellen bereits staatliche Gerichte vor gewich-
tige Herausforderungen; in der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit20 

17 Schlussanträge des Generalanwalts Hogan vom 12.05.2021, Rs.  C-124/20,  
ECLI:EU:C:2021:386, Rn.  136.

18 Ibid., Rn.  136.
19 Ähnlich OLG Hamburg, Beschl. v. 02.03.2020 – 11 U 116/19, RdTW 2020, 376, 378. 

Siehe auch Basedow, Open Societies, 395 („tools“); Gebauer, IPRax 1998, 145, 153 („Rege-
lungsadressat wird […] jedenfalls gegen eine an ihn gerichtete Norm verstoßen zu müssen“); 
Lieberknecht, IPRax 2018, 573, 575 („Dilemma“); Ruys/Ryngaert, BYIL 2020, 86 („between a 
rock and a hard place“).

20 Fragen der Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen in der Investitionsschiedsgerichts-
barkeit bleiben im Folgenden außen vor; siehe zu diesem Problemkreis etwa Dupont, in: 
 Marossi (Hrsg.), 197, 197 ff.
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gewinnt die Problematik indes noch eine eigene, überkollisionsrechtliche21 Di-
mension. Denn die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit ist ihrerseits ein 
transnationales Phänomen. Sie genießt wegen der ihr zugedachten Funktion eine 
besondere Autonomie von rechtsordnungsspezifischen Zwängen. Das Aufeinan-
dertreffen des staatlich gebundenen Instruments der Wirtschaftssanktion und der 
transnational geprägten Institution der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit 
fokussiert den Blick auf den Konflikt von territorial verhafteten nationalen Ge-
rechtigkeitsvorstellungen und den autonomen Strukturen des transnationalen 
Wirtschaftsverkehrs. Die Interaktion beider Phänomene offenbart, dass sich die 
Realität transnationaler Ordnungen nicht restlos in die Logik der Westfälischen 
Territorialität integrieren lässt.

Vor dem Hintergrund dieser komplexen Fragestellungen hat es sich die vor-
liegende Untersuchung zum Ziel gesetzt, kohärente Ansätze für eine praktikable 
Handhabung außen- und sicherheitspolitischer Interessen im internationalen 
Han delsschiedsverfahren herauszubilden. Dieses Unterfangen soll einerseits den 
konkreten Umgang mit außen- und sicherheitspolitischer Regulierung im inter-
nationalen Schiedsverfahren erleichtern. Zugleich sucht die nachfolgende Analy-
se am Beispiel der Wirtschaftssanktion paradigmatisch darzulegen, wie die inter-
nationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit im Angesicht widerstreitender staatli-
cher Grundüberzeugungen verfahren muss, um langfristig staatliches Vertrauen 
in die Institution als Ganzes zu bewahren.

Zu diesem Zwecke wird die staatliche Außen- und Sicherheitspolitik zunächst 
als extraterritorial wirkende, aber territorial gebundene Regulierung im grenz-
überschreitenden Wirtschaftsverkehr beschrieben (hierzu Teil  I), die sich im kol-
lisionsrechtlich geprägten Rechtsanwendungsvorgang in Form von international 
zwingenden Rechtsanwendungsinteressen niederschlägt (hierzu Teil  II). Im wei-
teren Verlauf der Untersuchung erfolgt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der 
Natur der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit und ihrer Stellung in 
Relation zur staatlichen Rechtsordnung (hierzu Teil  III). Die daran anknüpfende 
Ausdifferenzierung der funktionalen Struktur der schiedsgerichtlichen Rechts-
anwendungsentscheidung erlaubt es schließlich, im Wege der Typisierung von 
Interessenlagen abstrakte Leitlinien für die Anwendung von Wirtschaftssanktio-
nen im internationalen Schiedsverfahren herauszubilden (hierzu Teil  IV).

21 Eingehend zum Begriff der überkollisionsrechtlichen Interessen infra §  8 B.I.2.b), 
S. 339 ff.





Teil  I

Wirtschaftssanktionen im transnationalen 
Wirtschaftsverkehr

Ausgangspunkt dieser Untersuchung ist die Feststellung, dass sich der Einsatz 
von Wirtschaftssanktionen aus der Perspektive der internationalen Handels-
schiedsgerichtsbarkeit als besonders konfliktträchtig erweist. Dieser Umstand 
wurzelt in den strukturellen Eigenarten sowohl der internationalen Sanktions-
politik als auch der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit selbst. Einer-
seits kommt es in den internationalen Beziehungen vermehrt zu widersprüch-
lichen außen- und sicherheitspolitischen Regulierungsanliegen. Andererseits ist 
der transnationale Wirtschaftsverkehr in besonderem Maße anfällig für regula-
tive Konflikte zwischen den territorial strukturierten Rechtsordnungen. Das Zu-
sammenspiel beider Faktoren stellt die internationale Schiedsgerichtsbarkeit vor 
besondere Herausforderungen.

Das erhebliche Störpotenzial globaler Sanktionspolitik für grenzüberschrei-
tende Wirtschaftsbeziehungen folgt dem Zusammenwirken von politischer 
Funktion und ökonomischem Prinzip der Wirtschaftssanktion. Die Wirtschafts-
sanktion dient der Durchsetzung außen- und sicherheitspolitischer Interessen in 
den internationalen Beziehungen. Da eine gewaltsame Konfrontation im Zeital-
ter des allgemeinen Gewaltverbots als Mittel der Interessendurchsetzung regel-
mäßig ausscheidet, verbleibt als Medium der politischen Einflussnahme zuerst 
die restriktive Einwirkung auf den grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr. Es 
entsteht auf diesem Wege ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der wirk-
samen Durchsetzung außen- und sicherheitspolitischer Interessen und der effek-
tiven Regulierung grenzüberschreitender Wirtschaftsströme (hierzu unter §  1).

Ob dieses Zusammenhangs können sich geopolitische Differenzen in den in-
ternationalen Beziehungen unmittelbar als Hemmnisse im internationalen Wirt-
schaftsverkehr niederschlagen. Die besondere Konfliktträchtigkeit der interna-
tionalen Sanktionspolitik lässt sich dabei nicht allein auf die Widersprüchlichkeit 
der zugrunde liegenden staatlichen Interessen gründen. Hinzu kommt, dass auch 
die Vehemenz der Artikulation außen- und sicherheitspolitischer Interessen un-
mittelbar auf den Wirtschaftsverkehr durchschlägt. Außen- und sicherheitspoli-
tische Normen stellen sich regelmäßig als international zwingende Verhaltensan-
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forderung dar, die im gesamten Einflussbereich staatlicher Rechtsetzungsgewalt 
unbedingte Beachtung verlangen. Zugleich nehmen die Anknüpfungspunkte für 
staatliche Regulierung unweigerlich zu, weil sich der internationale Wirtschafts-
verkehr im Zuge transnationaler Entwicklungen immer mehr von den Grenzen 
der staatlichen Rechtsordnungen löst. Daraus resultiert eine besondere Anfällig-
keit transnationaler Strukturen für sanktionsbedingte Pflichtenkollisionen (hier-
zu unter §  2).

Die sanktionsbedingten Pflichtenkollisionen werden über privatwirtschaft liche 
Konflikte schließlich zum Gegenstand von Rechtsanwendungsentscheidungen. 
Dem Rechtsanwender begegnet die Wirtschaftssanktion nicht in ihrer politischen 
Gestalt als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik. Die normativen Verhal-
tensanforderungen der Wirtschaftssanktion folgen erst aus ihrer Umsetzung in 
innerstaatliche Sanktionsnormen. Hier setzt die Rechtsanwendungsentscheidung 
an. Der Rechtsanwender muss sich dazu verhalten, ob und wie die be treffenden 
Sanktionsnormen Anwendung erfahren sollen. Dabei sieht er sich im internatio-
nalen Kontext mit den zwingenden Regelungsansprüchen unterschiedlicher 
Rechtsordnungen konfrontiert. In der Entscheidung für oder wider die Anwen-
dung einer Sanktionsnorm gewinnt daher auch der Rechtsanwendungsvorgang 
eine außen- und sicherheitspolitische Dimension (hierzu unter §  3.).



§  1 Die Wirtschaftssanktion als Instrument der  
Außen- und Sicherheitspolitik

Jenseits des diplomatischen Austauschs, aber unterhalb der Schwelle zur militä-
rischen Gewaltanwendung, stellt die Wirtschaftssanktion das schärfste Schwert 
zur friedlichen Durchsetzung außen- und sicherheitspolitischer Interessen dar. 
Der Begriff der Wirtschaftssanktion unterfällt weder einer universellen Defini-
tion noch hat er eine trennscharfe Abgrenzung von verwandten Begrifflichkei - 
ten erfahren.1 Für die Zwecke dieser Untersuchung soll ein Konzept der Wirt-
schaftssanktion zugrunde gelegt werden, das an den weiten Begriff der sozial-
wissenschaftlichen Debatte im Kontext der internationalen Beziehungen ange-
lehnt ist.2 In diese Sinne soll die Wirtschaftssanktion (economic sanction) als 
Oberbegriff für alle außen- oder sicherheitspolitisch motivierten nicht-militäri-
schen Maßnahmen verstanden werden, die ein beliebiges Sanktionsobjekt durch 
Beeinträchtigung seiner wirtschaftlichen Position zu einem gewissen Verhalten 
oder Unterlassen veranlassen sollen.3

Die Erkenntnis, dass wirtschaftlicher Zwang willensbeugende Kraft in außen-
politischen Konflikten entfalten kann, ist so alt wie außenpolitische Konflikte 
selbst. Dennoch unterscheidet sich die moderne Wirtschaftssanktion wesentlich 
von ihren historischen Vorbildern. Sie hat sich von einem Instrument des Wirt-
schaftskrieges zu einem Mittel außen- und sicherheitspolitischer Gestaltung ge-
wandelt (hierzu unter A.). Parallel zu dieser Entwicklung hat sich auch das öko-

1 Combacau, in: Bernhardt (Hrsg.), EPIL, Sanctions, 312; Szabados, Economic Sanctions, 6. 
Auch in Kapitel  VII der UN-Charta („Maßnahmen“) und Art.  215 AEUV („restriktive Maßnah-
men“) findet sich für die wirtschaftliche Zwangsmaßnahme keine positive Begriffsbestimmung.

2 Enger gefasst wird der Begriff der Wirtschaftssanktion vor allem in der völkerrechtlich 
geprägten Debatte um die Effektuierung des internationalen Rechts. Zu den unterschiedlichen 
Definitionsansätzen Combacau, in: Bernhardt (Hrsg.), EPIL, Sanctions, 311 ff.;   Daoudi/ Dajani, 
Economic Sanctions, 2 ff.; Delbrück, AVR 30 (1992), 86, 88 ff.; Giumelli, Coercing, 15 ff.; 
 Osteneck, Umsetzung, 5 ff.; Ruys, in: van den Herik (Hrsg.), 19, 19 ff.; Schneider, Wirtschafts-
sanktionen, 27 ff.; Schotten, Wirtschaftssanktionen, 79 ff.; Szabados, Economic Sanctions, 6 ff.; 
Tzanakopoulos, in: Marossi (Hrsg.), 145, 146 ff.; Valta, Wirtschaftssanktionen, 4 ff.

3 Ähnlich Azerédo da Silveira, Trade Sanctions, 9; Hufbauer et al., Economic Sanctions, 
3.  Aufl. 2007, 3; Szabados, Economic Sanctions, 6 f.; Valta, Wirtschaftssanktionen, 4.
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nomische Prinzip der Wirtschaftssanktion gewandelt. Um dem außenpolitischen 
Anliegen zu außenpolitischem Erfolg zu verhelfen, bedarf es der effektiven Be-
schränkung privatwirtschaftlicher Beziehungen im Einflussbereich staatlicher 
Regulierung. Deswegen muss die Umsetzung der Wirtschaftssanktion die Struk-
tur des globalen Wirtschaftsverkehrs und die völkerrechtlichen Rahmenbedin-
gungen staatlicher Rechtsetzung in den Blick nehmen (hierzu unter B.).

A. Die politische Funktion der Wirtschaftssanktion

Der Einsatz wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen war traditionell mit dem Ein-
satz militärischer Gewalt verbunden (hierzu unter I.). Erst mit dem Aufkommen 
der internationalen Friedensbewegung und der zunehmenden Reglementierung 
des Kriegsführungsrechts hat die Wirtschaftssanktion als Mittel der zentralisier-
ten Friedenssicherung eine autonome Rolle in den internationalen Beziehungen 
gewonnen (hierzu unter II.). Die moderne Wirtschaftssanktion hat sich von den 
Methoden des Wirtschaftskrieges emanzipiert und dient politischen Systemen 
als flexibles Mittel der außenpolitischen Gestaltung (hierzu unter III.). Die be-
sondere Flexibilität des Instruments korrespondiert mit einer zurückhaltenden 
völkerrechtlichen Regulierung sanktionspolitischer Betätigung (hierzu unter IV.).

I. Die Wirtschaftssanktion als außenpolitische Alternative zur  
militärischen Gewaltanwendung

Die Neuordnung des Völkerrechts durch den Westfälischen Frieden von 1648 
sicherte den Staaten territoriale Integrität und äußere Souveränität zu, ohne damit 
zugleich eine einschneidende Beschränkung des Kriegsführungsrechts zu ver-
binden.4 Verbleibende Rechtfertigungsanforderung an die Kriegsführung, wie sie 
noch aus der Vorstellung eines bellum iustum hervorgingen, wurden im aufkom-
menden Rechtspositivismus des 18.  Jahrhunderts unter Berufung auf die äußere 
Souveränität als überkommene naturrechtliche Vorstellungen verworfen.5 Aus 
der absoluten Souveränität sollte die Befehlsunabhängigkeit eines Staates gegen-
über gleichgeordneten Subjekten innerhalb der Völkergemeinschaft folgen.6 Da-

4 Grundlegend zur Entwicklung des Kriegsführungsrechts Grewe, Epochs, 530 ff. Siehe 
dazu auch Kunz, AJIL 54 (1960), 324, 325 ff.

5 Grewe, Epochs, 530 ff.; Kunz, AJIL 54 (1960), 324, 325 f. Siehe aber auch die kritische 
Auseinandersetzung mit dieser These bei Simon, EJIL 29 (2018), 113, 114 ff.

6 Carl, Souveränität, 4 ff.; Kunz, AJIL 54 (1960), 324, 327 f. Zum Begriff der Souveränität 
im Völkerrecht eingehend Hillgruber, JZ 2002, 1072, 1074 ff.
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Seiteninhalt ist leer (Seite 6,84,256,528,534,578)
Endformat-Rahmen ist nicht direkt gesetzt oder identisch zum Medien-Rahmen (Seite 


1-585)
Schriften


TimesNewRomanPSMT: Schriftzeichen ist fehlerhaft definiert #19 (Seite 95,99,200-201,
227,283,291,417,439,451,453-454,462,581)


TimesNewRomanPS-ItalicMT und TimesNewRomanPS-ItalicMT haben dieselbe 
eindeutige Kennung


Inhalt
Aktion, JavaScript oder Kommentar entfernt (391 x)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Gulde_Standard


Farbseparationen: 1
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Farbräume
DeviceCMYK


Schriften: 20
TimesNewRomanPS-ItalicMT (12x)


TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPS-ItalicMT (6x) TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
TimesNewRomanPSMT TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe





